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1. Geltungsbereich der AGB

Die Lieferungen und Leistungen sowie Angebot und Annahme der AS Kitzinger Progress (im Folgenden: Kitzinger) erfolgen ausschliesslich nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB). Diese AGB gelten daher auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen zwischen Kitzinger und dem Kunden, auch wenn die Anwendung der AGB im Folgenden nicht mehr ausdrücklich vereinbart werden sollte.
Der Kunde verpflichtet sich, diese AGB vor einem Vertragsschluss zur Kenntnis zu nehmen. Die AGB sind in mehreren Sprachen im Internet veröffentlicht (www.kitzingerprogress.ee).   Spätestens mit dem Zustandekommen eines Vertrages zwischen Kitzinger und dem Kunden gelten die AGB daher als angenommen und untrennbarer Bestandteil des Vertrages. 
Diesen AGB entgegenstehenden oder abweichenden Bedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichungen von den AGB müssen schriftlich oder per E-Mail zwischen Kitzinger und dem Kunden vereinbart werden.
Diese AGB gelten nur für Geschäftsbeziehungen zwischen Kitzinger und Kaufleuten sowie juristischen Personen des öffentlichen Rechts und nicht gegenüber Verbrauchern. 
2. Angebot und Annahme / Vertragsabschluss
Die an den Kunden übermittelten oder im Internet veröffentlichten Informationen von Kitzinger stellen zunächst kein verpflichtendes Angebot dar und können jederzeit abgeändert werden. Dies gilt auch für Zeichnungen, Abblildungen oder sonstige Leistungsdaten. Diese Informationen werden erst mit Vertragsabschluss und wirksamer Einbeziehung in den Vertrag für Kitzinger und den Kunden rechtsverbindlich.

Ein Vertragsabschluss kommt dadurch zustande, dass der Kunde seine Wünsche zum Kauf, Lieferung und/oder Dienstleistung Kitzinger vorlegt (Angebot) und Kitzinger dieses Angebot schriftlich oder per E-Mail bestätigt (Annahme). Angebot und Annahme können in einem beiderseitigen schriftlichen Vertrag festgehalten werden.
3. Preise
Teilt Kitzinger dem Kunden Preise mit, gelten diese Preis für 30 Tage verbindlich. Massgeblich sind jedoch die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise und der Umfang der vereinbarten Leistungen und Lieferungen.

Die Preise gelten, falls nicht schriftlich oder per E-mail etwas abweichendes vereinbart wurde, ab dem Firmensitz von Kitzinger in Põltsamaa, Estland, zuzüglich Mehrwetsteuer. 
Zusätzliche Lieferungen und Leistungen, insbesondere Montage vor Ort, werden gesondert berechnet. 

4. Liefer- und Leistungszeiten

Die Vereinbarung von Liefer- und Leistungszeiten bedarf immer der Schriftform oder Bestätigung per E-Mail. Sofern nicht etwas anderes verbindlich vereinbart wurde, ist Kitzinger zu Teillieferungen und Teilleistungen berrechtigt.
In folgenden Fällen geht eine Liefer- oder Leistungsverzögerung nicht zu Lasten von Kitzinger und der Kunde kann aus einer Verzögerung keine Ansprüche herleiten, wenn Kitzinger den Kunden hiervon unverzüglich unterrichtet.

Unverschuldete Betriebsstörungen im eigenen oder in fremden Betrieben, von denen Herstellung und die Lieferung des Vertragsgegenstandes wesentlich abhängig sind, entbinden Kitzinger von der Einhaltung der Liefer- und Leistungsfrist. 

Darüberhinaus wird nicht als Vertragsverletzung angesehen, wenn Umständen voliegen, die sich ausserhalb des Einflussbereichs der Vertragspartner befinden und bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren (force majeur). Solche Umstände liegen beispielsweise bei kriegsähnlichen Auseinandersetzungen, Naturkatastrophen, Bränden, Streiks, Stromausfällen, Verkehrsengpässen, Maschinenschäden, rechtswidrigen behördlichen Eingriffen oder ähnlichen Umständen vor. 

Im Falle einer unverschuldeten Liefer- und Leistungsverzögerung muss der Kunde Kitzinger zunächst eine angemessene Nachfrist gewähren. Sollte die Verzögerung dann länger als drei Monate andauern, ist der Kunde berechtigt, von dem noch nicht erfüllten Teil des Vertrages zurückzutreten. 
Sofern Kitzinger die Überschreitung der verbindlich zugesagten  Liefer- und Leistungszeit aber (fahrlässig oder vorsätzlich) zu vertreten hat, kann der Kunde eine Entschädigung in Höhe von 0,5 % des Kaufpreises pro Woche verlangen. Insgesamt darf die Entschädigung nicht mehr als 5 % des Rechnungswertes betragen.
Schadensersatzansrüche wegen Überschreitung der Leistungs- und Lieferzeit sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn Kitzinger hat in diesem Zusammenhang grob fahrlässig gehandelt. 

5. Gefahrübergang

Das Risiko des zufälligen Untergangs oder der Beschädigung des Vertragsgegenstandes geht ab dem Zeitpunkt auf den Kunden über, den Kitzinger dem Kunden gemäss der vertraglichen Vereinbarung als Abholzeitpunkt mitteilt.
Bei Lieferungen frei Baustelle oder zum Bestimmungsort des Kunden erfolgt der Transport auf Gefahr des Kunden. Das ordnungsgemässe Abladen am Bestimmungsort hat der Kunde in Zusammenarbeit mit dem Transportunternehmer selbst zu organisieren. Transportschäden muss der Kunde gegenüber dem Transportunternehmer geltend machen.
6. Mängelbeseitigung / Untersuchungspflicht
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen mit folgenden Besonderheiten.

Offensichtliche Mängel, insbesondere solche, die sichtbar sind, muss der Kunde sofort schriftlich oder per E-Mail anzeigen. Hierzu hat er als Kaufmann im Rechtsverkehr eine gesteigerte Untersuchungspflicht.

Wenn ein Mangel an dem Vertragsgegenstand vorliegt, kann der Kunde zunächst Nachbesserung verlangen, soweit er den Mangel nicht selbst verursacht hat. Hierzu muss er Kitzinger eine angemessene Frist einräumen. Lehnt Kitzinger eine Nachbesserung ab, kann stattdessen auch eine Kaufpreisminderung vereinbart werden. 

Ist eine Nachbesserung vereinbart und schlägt eine Nachbesserung in angemessener Frist fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Lieferung eines neuen Vertragsgegenstandes verlangen oder von dem  Vertrag zurücktreten.

Gewährleistungsansprüche  müssen in einem angemessenen Verhältnis zu der schwere des Mangels liegen. Sie stehen nur dem Kunden direkt zu und sind nicht abtretbar. Kitzinger behält es sich vor, gegenüber dem Kunden den Ersatz von Aufwendungen oder Rechtsverfolgungskosten geltend zu machen, soweit diese durch die Abwicklung unberechtigter Gewährleistungsansprüche entstehen. 
7. Eigentumsvorbehalt
Ungeachtet der Übergabe oder Auslieferung des Vertragsgegenstandes an den Kunden geht das Eigentum hieran erst mit vollständiger Zahlung des Kaufpreises auf den Kunden über. Der Kunde ist nur berechtigt den Vertragsgegenstand zu veräussern, zu verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden, wenn der Kaufpreis vollständig bezahlt ist oder eine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.

Sollte eine Verbindung oder Vermischung mit anderen, nicht im Eigentum von Kitzinger stehenden Sachen erfolgen, erwirbt Kitzinger das Miteigentum an der neuen Sache, bis der Kaufpreis der bezogenen Vertragsgegenstände vollständig bezahlt ist.

Die aus dem Weiterverkauf der Sachen entstehenden Forderungen des Kunden gegen Dritte gehen zur Sicherung der eigenen Forderungen von Kitzinger gegen den Kunden auf Kitzinger über, ohne dass es hierzu einer gesonderten Vereinbarung bedarf. Der Kunde ist auf Verlangen verpflichtet, den Drittschuldner zu benennen.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden ist Kitzinger unter anderem berechtigt, den Vertragsgegenstand herauszuverlangen und Schadensersatz geltend zu machen oder von dem Vertrag zurückzutreten. 
8. Kaufpreiszahlung

Zahlungen haben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach Rechnungsstellung durch Banküberweisung zu erfolgen. Anzahlungen, Teilzahlungen oder Kreditlinien bedürfen der gesonderten Vereinbarung. Zahlungen gelten als erfolgt, sobald Kitzinger über das Geld verfügen kann. Der Kunde erklärt sich mit einer Rechnungsstellung per E-Mail einverstanden.
Anzahlungen des Kunden sind Handgeld. Tritt der Kunde nach verbindlicher Bestellung von dem Kaufvertrag zurück, da er an die Bestellung nicht mehr gebunden sein möchte, steht das Handgeld Kitzinger zu. Ist ein Rücktritt durch Kitzinger bedingt, wird das Handgeld zurückerstattet. Darüberhinaus gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Handgeld.
Bei Kreditlinien, Teilzahlungen oder ähnlichen Vereinbarungen werden Zahlungen zunächst auf Zinsen, sonstige Kosten und Konventionalstrafen angerechnet, nach Begleichung dieser Posten auf die Hauptschuld. Bei der Hauptschuld erfolgt die Anrechnung zunächst auf die am längsten fällige Rechnung, hiernach zeitlich abgestuft auf die übrigen Rechnungen. Die hier dargestellte Verrechnungsweise erfolgt auch bei Überweisungen durch den Kunden, deren Zahlungsziel nicht eindeutig bestimmbar ist. Hierüber wird der Kunde durch Kitzinger informiert.

Tritt der Zahlungserfolg nicht fristgerecht ein, erfolgt nach spätestens vierzehn Tagen eine Mahnung. Diese letzte Mahnung stellt gleichzeitig die Kündigung aller Kreditverträge dar. Hiernach wird die Einziehung der Forderung einer Rechtsanwaltskanzlei übertragen. Es handelt sich dabei um einen kostenpflichtigen und automatisierten Verfahrensablauf. Dieser geht vollständig zu Lasten des Schuldners. 

Diejenigen Kosten, die Kitzinger dadurch entstehen, dass ein Forderungseinzug einer Rechtsanwaltskanzlei übertragen werden muss, sind in diesem Falle von dem Kunden zu tragen. Die Rechtsanwaltskanzlei kann ihre Kosten für die aussergerichtliche Forderungseinziehung im eigenem Namen dem Kunden in Rechnung stellen. Entweder können diese Kosten zusammen mit der Hauptforderung oder nötigenfalls separat im eigenen Namen eingetrieben und eingeklagt werden. Es gelten insoweit die Grundsätze der Geschäftsführung ohne Auftrag. Gerichtliche Kosten werden als Schadensersatz gesondert geltend gemacht.

Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so hat Kitzinger das Recht, für jeden Kalendertag Verzugszinsen in Höhe von 2,5 % von der Höhe der fälligen Forderung verlangen. Aufrechnungen mit Gegenforderungen bedürfen einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung.
9. Haftungsbeschränkungen
Schadensersatzansprüche des Kunden sind nach Art und Umfang auf vertragstypische und vorhersehbare Schäden sowie auf zugesicherte Eigenschaften des Vertragsgegenstandes begrenzt. Mangelfolgeschäden können nicht geltend gemacht werden. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

Es gelten ergänzend die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere zur Garantie, zu Vorsatz und grober Fahrlässigkeit und die Beweislastregeln. 

10. Datenschutz

Mit der Offenlegung persönlicher Daten gegenüber Kitzinger erklärt der Kunde sein Einverständnis, dass Kitzinger diese Daten abspeichert und soweit für die Geschäftsabwicklung sinnvoll und erforderlich, auch nutzt, verarbeitet und übermittelt.

Diese Daten können von Kitzinger auch zur Kreditprüfung und Bonitätsüberwachung verwendet werden und, wenn notwendig, zur Forderungseinziehung und Rechtsverfolgung an einen Rechtsanwalt weitergeleitet werden.

11. Schlussbestimmungen

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit verlieren, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Diese ist dann durch eine der unwirksamen Bestimmung dem Sinne und der wirtschaftlichen Bedeutung nach möglichst nahekommende andere Bestimmung zu ersetzen.

Von diesen AGB sind sowohl eine Ausfertigung in estnischer als auch Ausfertigungen in anderen Sprachen erstellt worden. Im Kollisionsfall entfaltet die estnische Ausfertigung rechtliche Bindungswirkung. In Zweifelsfragen hat ebenfalls die estnische Ausfertigung zunächst Vorrang, wobei sodann die Ausfertigung in deutscher Sprache und hiernach die Ausfertigungen in den anderen Sprachen zur Interpretation herangezogen werden müssen.

Der Kunde und Kitzinger verpflichten sich gegenseitig, alle Betriebsgeheimnisse, die ihnen im Zusammenhang mit den gegenseitigen Geschäftsbeziehungen zur Kenntnis gelangen vertraulich zu behandeln; sie tragen dafür Sorge, dass diese nicht zur Kenntnis Dritter gelangen. Als Betriebsgeheimnisse gelten unter anderem alle internen und externen Betriebsabläufe, die Organisation und Arbeitsweise der Firmen und deren Geschäftspraxis im In- und Ausland. 

Erfüllungsort für alle aus den Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und Kitzinger resultierenden Verpflichtungen ist der Firmesitz von Kitzinger in Põltsamaa, Estland. Ausnahme hiervon ist die Lieferung von Waren an den Firmensitz des Kunden.

Anwendbares Recht für alle aus den Geschäftsbeziehungen entstehenden Streitigkeiten ist das Recht der Republik Estland in seiner jeweils gültigen Fassung. Gerichtsstand ist das zuständige Gericht am Firmensitz von Kitzinger. Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde. Kitzinger behält es sich vor, auch vor allen anderen Gerichte eine Klage einzureichen, soweit dies rechtlich möglich ist.
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